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unwillkiirlichen, von Vernunftiiberlegungen freien Anteilnahme am Leid des
Mitmenschen erblickte, diirfte bei uns heutigen Zivilisierten seltener sein als
bei ungeschulten Naturkindern; Seumes Seufzer, «wir Wilden sind doch bessre
Menschen», ist, so gesehen, wohl durchaus begriindet. Andrerseits findet aber
auch die aus «unmenschlicher» Anlage entstandene, reine Grausamkeit, die
uniiberlegt, zwecklos, bzw. nur aus Lust am fremden Schmerz, begangen wird,
unter Leuten geschulten Verstandes mehr Hemmungen innerer und duBerer
Art als unter Menschen, denen «Europens iibertiinchte Hoflichkeit» fehlt.
Unserem heutigen Empfinden erscheinen die Menschen des Mittelalters un-
beherrscht, bald riihrend hingebend und voll aufrichtiger Teilnahme und
Hilfsbereitschaft, bald jahzornig aufbrausend und der rohesten Tat fahig?®.

Das unwillkiirliche, durch keine Zwecke beeinfluBte Mitleid mit dem lei-
denden Mitmenschen bestimmte sicher schon im Mittelalter viele Guttaten,
ohne daB die biblische Lehre bewuBt eingewirkt hitte. Es wire aber gewiBl
falsch, den EinfluB etwa des Spruches zu leugnen: «Wenn du Almosen gibst,
so laB deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut’.» Schon Thiiring
Frickart gebraucht andrerseits das Sprichwort: «Mit einer Wurst an ein
Bachen (= Speckseite) werfen 8.» Das Mittelalter wertete, wie wir, die Wohl-
tat sittlich hoher, wenn sie aus einfachem Mitgefiihl erwiesen wurde, als wenn
sie etwa aus Ehrsucht oder aus Furcht vor der 6ffentlichen Meinung oder vor
Strafe erfolgte. Auch die bose Tat wurde milder oder schirfer verurteilt, je
nach dem in ihr erkennbaren Willen.

II. 1. Wenn wir wagen, das mittelalterliche Rechtsleben sittlich zu wer-
ten, so diirfen wir das, um gerecht zu sein und der Wahrheit méglichst nahe
zu kommen, nicht ex nunc tun, d.h. nach heutigen Anschauungen, sondern
miissen ex tunc, nach den zeitgenossischen, zu urteilen suchen®. Die unhisto-
rische Beurteilung der Vergangenheit nach unserem heutigen Rechtsempfin-
den wiirde gleich unzuverlissig sein, in einen #hnlichen Fehler verfallen, wie
etwa die Lynchjustiz.

Die Rechts- und Sittengeschichte vermittelt uns nur dann ein gerechtes
Bild der Vergangenheit, wenn sie die fritheren Weltanschauungen beriicksichtigt,
wenn ihr bekannt ist, wie die alte Zeit die Giiter der Menschen einschitzte,
das Verhalten der Menschen zueinander wertete, welche Vorstellungen iiber
das Verhiltnis der Menschen zur Gottheit herrschten 10,

Diese Beziehungen, das Verhiltnis der Menschen zu den Giitern, zu den
Mitmenschen und zu Gott, standen unter dem Zeichen einer streng hierarchi-

6 Vgl.J.Huizinga, Herbst des MA. (19282), S. 3 ff. — Ahnlich G. Schniirer, Kultur
und Kirche im MA., IIT (1929), 267; Ebenso Robert Anchel, «Crimes et Chatiments au
XVIIIe siécle» (1933), S. 221 ff., bes. S. 225.

7 Matth. 6, 1—3; Lukas 6, 32 ff.

8 Twingherrenstreit (1877), 141 Z., 26 f.

9 So auch Bader a.a. 0,32ff, und Anchel a.a. O, 2f.

10 HeinrichMitteis, in Wirtschaft und Kultur, Festschr. f. A. Dopsch, 1938, S. 561 ff.
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schen Ordnung: wie unter den Menschen eine feste Rangordnung nach Ge-
burtsstand, Beruf, Geschlecht und Alter eingehalten wurde, so wurden auch
die Giiter, ideelle und greifbare, in einer festen Wertskala gesehen: Seele,
Ehre, Leib und Vermégen («Gut» im engern Sinn) !, Die Seele, die zur Selig-
keit oder zur Verdammnis bestimmte Beherrscherin des Leibes, hatte den
gottlichen Geboten zu gehorchen. Die Ehre, der Glanz der Personlichkeit auf
Erden, hing von dem Stand, dem Vermogen und der Treue und Zuverlassig-
keit den Mitmenschen gegeniiber ab. Leib und Gut erschienen so lediglich
als Diener der ideellen Werte der Menschen. Die hohe Wertung der Seele
zeigte sich z. B. im Fall der Magdalena Schmidli, die 1651 wegen ehrverletz-
licher Schmihreden gegen den verstorbenen Seckelmeister in Luzern einge-
kerkert war; sie drohte, wenn ihr der Schaden, den der Seckelmeister ihr
zugefiigt habe, nicht ersetzt werde, so bringe sie sich durch Hunger um und
fordere diejenigen nach sich, die den Schadenersatz verweigern und dadurch
ihren Tod verursachen; wenn man ihr aber den erlittenen Schaden (100 Gul-
den) ersetze, so wolle sie ihre Schméahreden abbitten und nicht mehr an die
Sache denken. Nachdem sie wirklich sechs Tage lang keine Nahrung angenom-
men hatte, wurde der Rat dngstlich und holte bei der Geistlichkeit ein Gut-
achten ein, ob die Schmidli in die Holle kime, wenn sie sich durch Hunger
umbrichte. Die Geistlichen erklarten, daB sie dadurch ihre Seele tatsichlich
in Gefahr brichte. Der Rat suchte nun die klagenden Erben des Seckelmei-
sters zu bewegen, unbeschadet ihrer und des Seckelmeisters Ehre die 100 Gul-
den der Schmidli zu zahlen; man werde sie spiter verhalten, den Betrag wie-
der zuriickzuerstatten. Die Erben weigerten sich, denn die Ehre des Seckel-
meisters sei von «diesem Mensch» zu stark verletzt worden. Da erwog der
Rat, daB alles Geld der Erde eine unsterbliche Seele nicht wert wire und daB
ihn selber eine zu schwere Verantwortung treffen wiirde, wenn er den Hunger-
tod der Schmidli nicht verhiitete; er lieB deshalb der Schmidli einen Giilt-
brief iiber 100 Gulden aushindigen, als ob er von den Erben des Seckel-
meisters kdme !2: Die Seele stand iiber der irdischen Ehre, und unvergleich-
lich hoher als Geld und Gut; aber auch das Leben der Schmidli wire kaum
geschont worden, wenn nicht ihre Seele durch ihren Hungertod gefihrdet
worden wire.

Der hohere Rang der Ehre, iiber Leib und Gut, wurde z. B. von Anshelm
anerkannt, als er schrieb: «es ist vil wiger, so wit ér duldet (soweit die
Ehre es zuldBt), mit unrecht liden frid hon, dan kriegen; (auch besser) gelt,
dan bluot verlieren!®.» Ehrverletzungen gegen Obrigkeiten und insgesamt
gegen Stidte oder Linder fithrten oft zu Kriegen und kosteten dem Beleidiger

11 H.Rennefahrt, Grundz. d. bern. Rsgesch., II, 237 ff. — Vgl. auch J. Huizinga,
a. a. 0., 311 ff.

12 Luzern, Ratsprotokoll 52, 160a und 175a, hier zitiert nach dem Manuskript Arthur
Gloggners, Patriziat der Stadt und Republik Luzern.

13 Anshelm I, 221 (zum Jahr 1482). ‘
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mitunter das Leben !4 Die Schméhworte und die Spottlieder, die aus den
Kreisen des Schwibischen Bundes seit 1488 immer wieder ergingen und die
Ehre der Eidgenossen antasteten, waren ein Hauptgrund fiir die Feindschaft,
die schlieBlich zum Schwabenkrieg fiihrte 15.

Wesentlich fiir die sittliche Beurteilung des Mittelalters ist dabei, daB} es
keine unveriuBerlichen Menschenrechte kannte, sondern annahm, jedermann
konne nach freiem Willen iiber seine diesseitigen und jenseitigen Giiter ver-
fiigen 18: Die Seele konnte durch Eid zu Pfand gesetzt werden oder gar durch
Pakt mit dem Teufel vollig verkauft werden. Die Ehre wurde durch Geliibde
eingesetzt; sie ging verloren, wenn das Geliibde nicht gehalten wurde; ebenso,
wenn der in seiner Ehre Angegriffene sie nicht sofort verteidigte und die
«abgeschnittene» Ehre durch Selbsthilfe oder Richterspruch oder durch
Ehrenerklirung («Entschlagnis») des Beleidigers wiederherstellen konnte. In
Gerichtssachen um Geldschulden durften die Parteien in Bern keine Bei-
stainder (Vorldufer der Advokaten) beiziehen, in Sachen um «zytlich guot,
erb und eigen» nur zwei Mann, «aber in sachen, so einem an sin lyb oder eer
gat, sovil jedes notturft ervordert»!?”, Uber den Leib waren alle Rechts-
geschifte denkbar, die heute iiber Geld und Geldeswert abgeschlossen werden
konnen: die Freiheit des Leibes konnte freiwillig aufgegeben oder durch
einen Sieger unterdriickt werden. Der schwere Verbrecher verwirkte seinen
Leib (Leben). Der Leib des Totschligers wurde den Blutrichern «erteilt» und
war ihrer Rache verfallen.

2. Die Menschen des Mittelalters, fiir die jeder Mensch, jedes Gut einen
festen Platz auf der Stufenleiter der Werte hatte, waren in ihrem Tun und
Lassen beherrscht vom Vergeltungsgedanken: wie jedes Ding seinen gerechten
Preis hat, wie jeder Arbeiter seines Lohnes wert ist, so findet jede Handlung
im Diesseits oder im Jenseits ihre entsprechende Vergeltung, im Guten wie
im Bésen; wo die irdische Gerechtigkeit versagt, da wird die gottliche aus-
gleichen 18,

Von diesen alles durchdringenden Wert- und Vergeltungsideen des Mittel-
alters aus kommt man dem Verstindnis des alten Rechtslebens niher.

ITI. 1. Wer von der Grausamkeit des Mittelalters spricht, wird regelmiBig
zuerst denken an Folter und Inquisition und an die verschiedenen Hinrich-
tungs- und Verstiimmelungsstrafen. Es ist aber ein sicheres Zeichen fiir das
Grauen, das den Durchschnittsmenschen des Mittelalters vor den Schrecken

14 Anshelm I, 439f. (1494). ‘

15Vgl. Anshelm I, 327f.; II, 92 {., 105 f.; III, 262 f. (1511); IV, 274 f. (1518).

16 Rennefahrt, a. a. 0., IL, 251 ff., zum Folgenden.

17 Bern RQu I, 275, Nr. 24 (Gerichtss. 1539).

18 Der Vergeltungsgedanke im alten Recht ist eingehend erortert von Hans Fehr in
der eingangs erwihnten Festschr. fiir Alfons Dopsch, S. 591 ff.; vgl. auch Huizinga, a. a. O,
25ff., Joh. Biihler, Kultur des MA. (1931), 68 ff. (<Lohn- und Furchtmotivs), Renne-
fahrt, a.a.0., III, 12 ff., 173 ff.

23



	Urteil über das Mittelalter

